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Betreff: ste,1ungnahme zum Entwurf einer 18. FSG-Novelle und ABSV 

Sehr geehrtcJ Herr Bundesminister, 
sehr geehrte amen und Herren! 

Wien, arn 2.11.2016 

Herzlichen D nk für die Einladung zur Stellungnahme zu den oben angeführten Entwürfen. 

Wir möchten uns hiennit zu einigen Punkten aus verkehrspsychologischer Sicht fachlich 
relevanten A eklen äußern: 

a) INFA begrüßt die Verlängerung der Probezeit und die Erweiterung des Deliktkataloges 
ftif F ranftingerlnnen um die Handynutzung. Da die Handynutzung jedoch kcin 
aussc~Jießliches Problem bei FahranfängerlnncD ist, jene sogar von ihrer 
Verke6rsumwelt das .,Vorbild" der Erwachsenen vorgefüh rt bekommen und es 
nachallmen, wäre fachlich ebenso die Aufnahme ins Vormerksystem und den 
entspr chenden Deliktkatalog zu empfehlen. 

b) Aus v rkchrspsychologischer Sicht ebenfalls positiv zu werten ist die Aufnahme der 
Risiko ompetenz bei der Mopedausbildung. Um dem drastischen Anstieg der 
Unfall ahlen, insbesondere bei den lS·jährigen MopedlenkerInnen, nachhaltig 
entgegenwirken zu können, wird jedoch die Wiedereinführung der sogenannten 
" Mop duntersuchung" (verkürzte Form einer verkehrspsychologischen Untersuchung) 
als n twendig erachtet. Bis 2002 war die Mopeduntersuchung bei lSjährigen 
Mope enkerlnnen vorgeschrieben, und es wurde auch eine Bedarfsprüfung durchgefUhrt. 
2002 g b es 232 Unfälle mit lSjährigen Mopedlenkerinnen. Vier Jahre nach dem Wegfall 
der U ersuchung, 2006, waren es bereits 1.378 (FORUM GESUNDHEIT, Mai 2007). 
2013 r1 etzten sich laut Statistik Austria insgesamt 2.722 . MopedlenkerInnen und 
MitfahrerLnnen im Alter von 15·16 Jahren im Straßenverkehr. Bereits zu dieser Zeit wurde 
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dah die Wiedereinführung der sogenannten "Moped untersuchung" gefordert, um bei den 
15jä rigen AntragstellerInnen auf Erwerb einer Lenkberechtigung der Klasse AM vonveg 
die ignungsvoraussetzungen zu überprüfen und etwaige Reifungsmängel u.a. fehlende 
Eins cht in die VerantwortlichkeiteD sich selbst und anderen 
Ver ehrsteilnehmerlnnen gegenüber erkennen zu können. Risikokompetenz ist nicht in 
weni eo Stunden Fahrschuluotenicht zu erlernen. 

c) Die BSV sieht die Neuschaffung einer einzigen ASS Einrichtung vor. Bereits seit 
Jah hnten werden Lenkemachschulungen in ganz Österreich von mehreren etablierten 
Nac chulungsinslituten erfolgreich in Kooperation mit den Behörden durchgeführt und 
es Ii 'cn entsprechende Kommunikationsstrukturen vor. Diese Institute verfügen über 
eine usreichende Anzahl an KursleiterInnen gern. FSG-NV. Die Kursleiterinnen 
verfü en aufgrund ihres PsychologiestudiuDls und der darauf aufbauenden 
pos t~radue llen Weiterbildung im Bereich der Verkehrspsychologie über umfassende 
KODl etenz im Bereich von Einstellungs- und Verhaltensänderungen bei verkehrs- oder 
alko lauffrilligen Lenkerinnen und allen damit zusammenhängenden speziellen 
Erfor ernissen. Aktuelle Studien zeigen, dass bei Maßnahmen mit 
Alkobolwegfahrsperren eine psychologische Betreuu ng unabdingbar ist, um eine 
nach ltige Verhaltensänderung induzieren zu können (vgl. z.B. Übersichtswerke von 
Haus el al., 2014 oder Nickel & Schubert, 2012). Es wird daher empfohlen, als 
Ment rinnen in der ABSV generell KursleiterInnen geDl. FSG~NV einzusetLen und 
diese dafür m technische Kenntnisse 1m Zusammenhang mit dem Alternativen 
Bewä rungssystem, insbesondere hinsichtlich des Umgangs mit dem Gerät, inklusive dem 
Ausle en der Daten, sowie in Bezug auf die rechtlichen und administrativen 
Rahm nbedingungen des Alternativen Bewährungssystcms zu schulen. 

Der Qualifi 
veranschauli 

tionsunterschicd der bei den genannten Berufsgruppen ist wie m Tabelle 1 
t eklatant. 

Tabelle I: Gc enüberstellung der Befrihigungsnachweise von KursleiterInnen gern. FSG-NV und 
den-.Ze~ante!: Mentorlnnen. 
Voraussetzu Igen Kursleiter gem. FSG-NV § 7 Mentoren gern. ABSV § I l 
Abgeschlos nes Psychologiestudium 
1600 Stunde verkehrspsychologische Praxis 
160 Stunden !Theorie der Verkehrspsychologie 
160 Stunden sych. Interventionstcchniken 
Praktische E schulung in die Kursmodelle 
Jährliche \ eiterbildung., Supervision und 
Intervision v njeweils mind. 8 Einheiten 

Keinerlei Basisqualifikation 
30 Stunden Schulung rum Mentor (technische 
Kenntnisse tm Zusammenhang mit dem 
Alternativen Bewährungssystcm, 
insbesondere betreffend den Umgang mit dem 
Gerät inklusive dem Auslesen der Daten, 
rechtliche und administrative 
Rahmenbedingungen des Alternativen 

Dies inklud i rt eine intensive theoretische und Bewährungssystems. Gesprächsführung, 
praktische useinandersetzung im Bereich Grundlagen zur Verhaltensänderung) 
Gesprächsfü rung und Verhaltensänderung! 

Fachlich ist z betonen, dass Gesprächsftihrung und Grundlagen zur Verhaltensänderung, im 
speziellen nac § 3 (2) Z.6, nach dem " ... eine Sozialanamnese als Grundlage für alle weiteren 
Mentormgge~präche zu erstellen .. . '" und § 3 (3) z. 4, nach dem " ... eme Beratung über 
Möglichkeite im Umgang mit Problemen in anderen Lebensbereichen, die mit dem 
Alkoholdelik in Zusammenhang stehen, vorzunehmen ist" , in diesem Kontext streng 
genommen (g undheits-)psychologische Inhalte und Tät igkeiten sind, welche so im Sinne des 
Ps cholo en etzes dieser Berufs u e vorbehalten sind. 
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Die Nachst ulungseinrichtungen verfügen über die notwendige Infrastruktur, um die 
Begleitung d Dokumentation des ABS durchführen zu können, sodass eine Neugründung einer 
ABS Institu on nicht erforderlich ist. Die Nachschulungsinstitute können selbst die Durchführung 
und Abwi lung der weiterfUhrenden Rehabilitationsmaßnahme ABS übernehmen. Als 
(Konununik ti ons-) Schnittstelle bei der Evaluierung könnten der BÖr oder der VK fungieren. 
Das geplan e Monopol mit der Schaffung einer ABS Stelle rur die Bereitstellung der 
Alkoholinte ocks ist nicht notwendig und im Sinne des Wettbewerbs auch nicht nachvollziehbar. 

Für die Ev~luierung der Maßnahme müsste eine externe Stelle vorgesehen werden. Aus 
wissenschaftlicher Sicht kann die Durchfiihrung der Maßnalune und deren Evaluierung nicht von 
ein und derselben Stelle erfolgen - dies entspricht nicht dem Stand des Wissens betreffend 
Durchführun von wissenschaftlichen Studien. 

Die in der A kalkulierten Kosten für die Miete derartiger Geräte liegen bei einem Jahr 
deutlich über dem Anschaffungspreis (z.B. das Dräger lnterlock 7000 bereits ab 1.677,90 € inkl . 
MwStl Weidhöppel GmbH). Es ist daher nicht nachvollziehbar, warum ein Teilnehmer/eine 
Teilnehmeri an einer derartigen Maßnahme nicht selbst das Gerät erwerben könnte (und es bleibt 
nach Ablauf es ABS im Besitz des Lenkers oder der Lenkerin). 

Gern. § 5 (2) st bei Verstößen gern. § 5 ( I) " ... dem ABS-Teilnehmer die Lenkberechtigung fUr 
die gesamte on der Behörde ursprünglich festgesetzte Restdauer zu entziehen." Lem- und 
verhaltensps hologisch und -pädagogisch empfiehlt sich hier die Entziehung der 
Lenkberechti ung fUr Dauer der restl ichen ABS-Maßnahme. 

Für Fragen 0 er weitere fachliche Expertise stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

, 
Dr. Ev 

Vorsitze 

I Gegründet 19!N in Salzburg. in allen österreichischen Bundesländem mit Landesstellen vertreten \\ .... \.\ .\nfClr,u 
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